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1. Räumlicher Geltungsbereich 

- 
Das Ca. 9,7 ba große Plangebiet liegt nordwestlich der stillgelegten 

"Kokerei Zollverein" im nördlichen Bereich des Stadtteils Stoppen- 
' ' berg und. wird in etwa begrenzt. 

- im Westen durch die Philippstraße 
, . - irn Norden durch die Bkchstraße und den nördlichen Abschnitt der 

Philippstr'aße 

. - im Osten durchdie Josef-Hoeren-Straße 
. . 

- irn Süden durch eine Verbindungslinie von der .Tose£-Hoeren-Straße 

zwischen Haus Nr. 173 und.185 'bis an die rückseitige Grenze der 

@, . . Besitzungen Philippstraße . ~ 53/55 und durch die südliche Grenze 

des Grundstücks ~hiiippstraße 51 

darüber hinaus gehört eine Fläche, die begrenzt wird 

- ' irn Süden durch eine Verbindung der ~osef-Hoeren-~t;aße mit der 

~mchstraße,idie Ca. 130 rn etwa 25 m entfernt parallel zum 
. . 

Graitengraben verläuft und dann abknickt und etwa' 5 m südlich , 
. . 

2 des ~raiten~rabeks auf die ~ruchstraße . . trifft. 
- - irn Osten durch ein Ca. 60 m langes ~eilstück derBmchstraße 

. .  . 
. . - im Norden durch eine . , etwa parallel zu. südlichen Abgrenzung' ge- 

. . . ~ 

dachte Linie 

. . - im Westen durch 'die westliche Seite der Josef-Hoeren-Straße, . . 

.: zum Gelthgsbereich des B-~la&es.'Verbunden sind die beiden Teilflä- 
, , 

chen durch die ~osef-Hoeren-~fraße. ~. "' 

'-(I). , Der räumliche ~eltun~sbereich ist in Bebauungsplan durch entsprechen- " 

de ~ignatur eindeutigfestgesetzt. , . 

11. ~ahmeibedingun~en und Erfoi-derliehkeit der verbindlichen 

1. Anlaß der Planung 

In den Untersuchungen zum "Städtebaulichen Entwicklungskonzept 

Altenessen" wurden für die Flächen des Plangebietes im Grenzbe- 

reich nach Altenessen die Notwendigkeit für Ordnungs- und Ent- 

. wicklungsmaßnahmen festgestellt. Schon damals bestand die Mög- 



lichkeit, bei Schaffung einer ausreichend breiten Abschirmzone 

zu den Emittenten 'l~okerei ~oll;~rein" . , una "Köln-Mindener-Bahnli- 

nie" auf den überwiegend brachliegenden Flächen im ~nnenbereich 

. . 'zwischen ~osef-~oeren-~tr.', Ramers Kamp, Philippstr. UndBruch- 

str. ~ohnungsbau zu entwickeln. Das .städtebauliche ,Entwicklungs- 

konzept ist . zum 23.05.79 in . seinen Zielsetzungen ,vom Rat der 

Stadt mit der ~aß~abe, aüf der Grundlage der aufgezeigten Rahmen- 

planung ~ebauun~s~lane aufzustellen, beschlossen worden. Zur Rea- 

lisierung der Darstellungen des FNP und zur geordneten Entwick- 

lung der betroffenen Flächen ist die verbindliche Bauleitplanung 

erforderlich. 

. 

2. Städtebauliche ~ituation ' . . . 

. . . . . . 
' Das Plangebiet des ~ebauu&planent.wur&S . . ~phillpps~r.: / ~ 0 ~ e f -  

Hoeren-Str:" liegt etwa :l km- südöstlich. des stadtt~ilzentrums' 
,. . . . AltenesSen und ist über die ~ruchst;;. k d  die ~tauderitr. ver- 

. .. . . 

. . ~. ~ 

kehrsgünstig an den Ortskern 'angeschlossen: ~ i e '  Ortsmitte von 

Stoppenberg: ist . . derzeit nur durch die Unterführung "Schonnebeck- 
. . 

höfe" im Osten 'und d i e  Überführung "Helenendamm" im Westen über 
. .  . 

die Köln-Mindener Bahn erreichbar. Es haben jedoch seinerzeit i m  
. . 
Zuge des ,weiterhiK aufzustillenden Bebauungsplans "~rlenkds- 

.. . 

. . ~e~l~roßwesterkam~" Absprachen mit der Deutschen' Bahn 'AG dahinge- 
hend stattgefunden, daß nach Regelung der Finanzierung die Jo- 

sef-~oeren-~tr: durch ein .Tunnelbauwerk mit der ' Straße Groß- ' .  

. westerkamp ~erbunden werden soll,. , . .  
, . 

. . 

' ,  2.2 ~estand außerhalb des plangebietes 

. 
Die äußere Bestandssituation wird durch folgende Teilgebiete cha- 

rakterisiert: . . . ' .  
. ,  . - im Norden überwiegend durch. Wohnnutzung (eine nahegelegene 

gewerbliche Nutzung stellt die Brauerei der Fa. Stauder dar) 

. - im Süden überwiegend durch Grabeländer 



- im Westen durch eine Wohnnutzung entlang der Philippstr. 
- im Osten durch große zusammenhängende Grün- und Freiflächen 

Die ~estandssitu~tion. nördlich und westlich ist durch eine 2- 

, . bis 3-geschossige ~traßenrand- und Zeilenbibauung gekennzeichnet. 

Nördlich der ~Achstr. liegt zwischen der ~iehannnerktr. und der 

Bruckmannstr. eine öffentliche Grünfläche mit spielmöglichkeit- 

für Kinder. ~ i e '  Freiflächen entlang der Josef-Hoeren-Str. liegen 
. . 
zum Teil brach, bis auf eine kleine landwirtschaftlich genutzte' 

Fläche (Mais). Im nördlichen   eil wird das Gebiet als ~eitanlage *,! mit Weiden genutzt. ~ i e '  im -Süden 'befindlichen Grabeländer grei-. 
.. 

fen a&h auf das Plangebiet über. 
. . 

, . , , 

2.3 Bestand innerhalb des Plangebietes 
. . 

. . 
. . . . 

. . 
Der zu begrenzende Bereich wird .überwiegend durch 2 -  bis 3-ge- 

schossige ~traßenrandbebau&~ mit .fast '~usschließlicher Wohnnut- 

. zung, und unterschiedlich tiefen ~ius~äiten geprägt. Einzelne Bau- . .. 
, , . . 

lücken sind zwische&e<tlicli . . nach 5 3 4  BauGB geschloSsen worden , ' 

. ... 
. . bzw. werden zur Zeit bebaut.' IJnter ~ezu~nalhe auf die ehemaligen 

, . .  : 

Planungsabsichten sindbereitb  runds stücke im   er eich' "An der , 
, 

. . 
~ütung"' gebaut und im hinteren. Bereich der Häuser Josef-Hoeren- 

. . . . . , .  

Str. Nr. ,185 und 187 parzelliert worden. -Die Erschließung auch .*: ~ . des .letztgenannten Bereiches muß noch durch die Aufstellung des ' 

Bebauungsplanes~sichergestellt.werden, so.daß hier vorab keine ; , .. . 
~ebauun~smö~iichkeit gegeben ist. 

. . 

Der ~lkckinnenbereich wird beben Haus- und ~rabelaidflächen auch ' . 

, 
. durch größere Freif läthen mit Gehölz-,   ochs tau den- und Grasbra- , . 

chen geprägt. in die die im Süden befindlichen ~rabeländer ver- 

stärkt übergreifen. 

Zwischen den'Häuseni Bruchstraße Nt-. 24 und Nr. 30 befindet sich 

eine ortsbildprägende , ~ a u m ~ r u ~ ~ e  aus sechs ca. vierzigjährigen 

Linden. 
. . 



3. Umwel'tsituation 
.... 

3.1 Luftbelastung - . . 

. . .  
-. Das Imnis~ionsschutzkonzept der Stadt Essen zeigt, daß die.fi- 

xierten ~uftbelastu~~~~renzwerte im Plangebiet 'seit Jahren nicht 
. . 

' überschritten wurden; 

' Durch die Schließung der "Kokerei Zollverein" hat sich die Um- 
> 

weltsituation deutlich verbessert,. insbesondere die Belastung 

. , . durch Staub, Blei, ~chwefeldioxid und. ~admium, -das an den Staub '~ 

. . 
angelagert ist. 

. . 

. , 
3'.2 Klima . . 

. - . . 

- .  . . 
. . 

~ a s  Plangebiet liegt im . übergangsbereich , von einem stadtrandkii- . , 

: . ma &I nordwestlichen und einem, Grün-. und Pirklimi im südöstli- 
. , . . . . 

'' chen Teil.. ~urch, die geringen ~eh~eraturschwankun~en, die Dämp- 

fung .des.. Windfeldes und die erhöhte Feuchte herrscht hier ein- 
' ,  . . - positives Bioklima. . ,  ' . . ..I 

. . 
, . .. . . . . . . 

! .  ' . .. 
, . . . . . 

. . . . 
, . 

Der Planbe~reich liegt in der'Ernscherniederung, wo sich bei. ungün- 

stiger ~ettirlage sich langandauernde ~&ninversionen im Zusain- 
. . 

menhang mit hohen Emissionen aufbauen'~und einen ~ermind~rten 

Luftaustausch 'zur Folge haben können. .. . 

. . 

3.3 Boden . ~ 

. . 

Auch wenn im ~erfahrens~ebiet. keine .registrierten ~itlistenver- ' .  

dachtsflächen vorhanden sind, wurden unter Hinweis auf den mini-' 

steriellen Erlaß "~erücksichti~un~ von Flächen mit ~odenbelastun-. .. 

gen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Bauge- 

nehmiguhgsverfahren" ( 'MURL-Erlaß' v6m 15.05.. 1993) Bqdenuntersu- 

chungen für erforderlich. gehalten, da der Verdacht auf eine ge- 

wisse Bodenbelastung durch .Lufteintrag aufgmd der räumlichen 

Nähe der emaligen Kokerei besteht. Es ergibt sich in Teilberei- 
. .  . chen ein. leichtes Belastungsbild. ~onsequenzbn (Ein'tragunp. von . , 

, ,  . 



Baulasten) aus den Ergebnissen der Bodenuntersuchungen sollen 

entsprechend dem MURL-Erlaß bis zur Fassung des Satzungsbeschlus- 

Ses gezogen werden. 

Das Plangebiet stellt sich im inneren Bereich überwiegend unver- 

siegelt dar. 

3.4 Lärm 

Wegen der rklichen Nähe' zur Köln-Mindener-Bahnlinie, die eine 

, . hohe Fahrfrequenz aufweist, ist von einer gewissen Lärmbelastung 
für eine künftig& Wohnbebauung auszugehen. Weitere ~&äuschimis- 

sionen, die auf das plangebiet einwirken, werden von Josef- 

Hoeren- und der Philipps traße verursacht ., 
. . . . 

, . 
. ~ .. - : 

. . 
. , . . 

., , . 
111. Ziele und zwecke der P l a n ~ n ~  . . 

. ~ . -' 
. . , . 

1. ziele und zwecke des "Städtebaulichen ~nwicklun~skoniepts . . . . . . 
.' Altenessen" . . 

. . 

. . . . 
. . 

. . .  ~. 

Zur' Vorbereitung von Bauleitplänen ist mit dem Entwicklungskon- 
, . 

zept' eine ?tädt&bauliche Rahmenkonzeption für -den Stadtteilbe- 
.. 

, . reich nördlich : der ~öln-  in den er-~ahnlinie 'geschaffen worden. . 
' Das "Städtebauliche Entwicklungskonzept Altenessen" wurde am' 

23.05.79 vorn ~ a t  .'der Stadt beschlossen. Für den vorliegen- 

den Planbereich weist das ~ntwicklun~skonzept folgende Zielset- 
. . 

zung auf: 
. . . ~ 

- Entwicklung einer Wohnnutzung zwischen der Josef-Hoeren-Str. 

und Philippstr. unter Ergänzung der Straßenrandbebauung 

- Einrichtung eines Kindergartens und Schaffung eines Spielplat- 

zes in zentralen Bereichen der Neubebauung zwischen Josef- 

Hoeren-Str. und Philippstr. 



. - Schaffung privater ~rünfiächen im Hinterland der Randbebauung 
, . 

. . von Philippstr., Bruchstr, und Josef-Hoeren-Str. im Bereich .~ .  
'nördlich der Straße "~n'der Hütung" 

. . .  . 

1.1 Veränderungen gegenüber dem "städtebaulichen Entwicklungskonzept" 

Die veränderte ~evölker&ngsst~ktur mit der Folge eines erhöhten 

Wohnbedarfs sowie die schlie5ung der "Kokerei Zollverein" zum. . 

23.06.93 sind Ursachen veränderter Ausgangsbedingungen, die zu 

. . ~bweichun~en vom "Städtebaulichen ~ntwicklun~skonze~t" führen. '. 

*, Die aus den vorgenannten Gründen resultierenden wesentlichen Än- 
, , . . 

derungen werden wie folgt beschrieben: 

. . . . - Die. zwischen ~osef-~oeren-~tr. und ~hili~pstr. vorgesehenen 

. , wohnbauflächen werden neu strukturiert. Die bisher gesondert 
.. - . . 

ausgewiesenen privaten ~rünf lächen ' werden zugunsten einer . . .. . 
kleinteiligen ~liedbrun~ des Wohngebietes mit ausreichend gro- . . 

. . 
. ~. 

. ßen zugeordneten Gartenf lächen auf den ~augrundstücken aufge- 

. '   eben. '. , . 
. . . . 

~. 

.. . . . 
. . - Der geplante ~inder~arte? und der Spielplatz erhal- 

. ~ 

ten als ~ol~c? dieser ~mbtrukturierun~ einen neuen Standort , ' ' 

innerhalb' des plangebietes. .. . 

'* . . 

, 
. . 2. Ziele und Zwecke des B-Planes , .  . . .  . . . 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 08.12.1993 gem. § 165 

Abs. 4 BauGB den Beginn von Voruntersuchungen für die "Entwick- 

lungsmaßnahme Kokerei Zollverein" beschlossen. 

Für den Bereich zwischen Philippstraße und Josef-Hoeren-Straße 

wurde bereits 1980 eine Umlegung zur Schaffung neuer Wohnbauflä- 

chen eingeleitet. Aufgrund der Nähe zur Kokerei konnte der not- 

wendige Bebauungsplan aber nicht weiterbetrieben werden. 



Nach Stillegung der Kokerei am 30.06.1993 ist für den Raum eine 

neue Ausgangssituation. entstanden. Es wurde durch Verkleinerung 

des Plangebietes ein neues B-planverfahren mit der Bezeichnung 

"Philippstraße I Josef-Hoeren-Straße" eingeleitet. 
. . 

~ies' ist der 1. Schritt innerhalb des noch zu verabschiedenden 

Struktur- und~Handlungskonzeptes ehem. Kokerei ~Allverein I Stop- 
penberg-Nord. 

In: diesem Bereich konzentriert sich die ~auleit~lanung auf Grund- 

lage des "~tädtebaulichen ~ntwicklungsionzeptes Altenessen:' und 

der örtlichen städtebaulichen Situation awf die Schaffung neuen 

~ihiraumes zur Deckung eines dringenden Wohnbedarfs', der Bevölke- ' 

. , rung, wofür ein beschleunigtes ~auleit~lanverfahren nach dem Woh- 

n~n~sb&-~~leichterun~s~esetz sinnvoll ist. 

. . 

, . DieHauptmerkmale der gewählten städtebaulichen Gesamtkonzeption 

bestehen in dem Bestreben, ein bislang "unfertiges" . . Woiingebiet 

standortangemessen biuliCh zu vollenden. Dies soll unter Beach- 

. tung der in jüigere= ~ergan~exiheit errichteten vorhaben .als Er- 

gänzung der straßenseitigen ~ebauun~ und ~euschaffk~ einer ge- 

ordneten mit hohem wohnwert aUigestatteten ~ohnbebauung im Ge- 

bietsinneren :erfo'lien.' Es ist sowohl eine Einfamilienhaus-, als 
. . . , 

auch Geschoßwohnbebauung möglich,' die. ein :weites ' Spektrum. der 

Nachfrage abdecken kann.- Gerade die Einfamilienhausbebauung ge-, 
. . 

wi.nntaufg=nd der Angeb~tsdefizit~ im Essener Norden eine größe- 

re Bedeutung. Umittelbar zugeordnet werden die soziale infra-. 
, . struktur (Kita) und öffentliche Grünflächen (~Piel~latz). Die 

. interne Erschließung besteht aus einem sich verästelnden System 

verkehrsberuhigter Straßen, die Durchgangsverkehr verhindern und 

für Fußgänger und Radfahrer eine hohe Durchlässigkeit des Gebie- 

tes erlauben sowie an bestehende Wege anknüpfen. 

3. Entwicklung aus dem FNP 

. . .  
Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbereich 

des ~eb&uungsplanes Wohnbauf lächen dar. Innerhalb der ~ohnbauf lä- 



. . 
, . 

chen ist ein Spielplatz dargestellt. Die Josef-Hoeren-Str. und 

die Bruchstr. sind als Hauptverkehrsstraßen ausgewiesen. 

Östlich der ~osef-~oeren-Straße stellt der FNP Flächen für Grün- 
. anlagen und ~auerklein~ärten dar. Hier setzt der Bebauungsplan 
. ii Rahmen der ~usgleichsmaßriahmen einen. Wald als waldganpflan- 

Der vorliegende B-planentwuif "Philippstraße I Jocef-Hoeren-Stra- 

ße" ist' dahe; nicht gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem FNP entwik- 

kelt. . . . . 
. .  , 

. . 
. . 

Wegen der ~ilbedürftiikeit des P1,anverfahrens zur ~chaf fung neu- 

- en wohnraumes soll von ' 1 Abs. 2 'das BauGB-MaßnahmenG Gebrauch 
. . 

gemacht.'we'rden; 'wonach der B-Plan aufgestellt werden kann, . bevor . . . .  , .  

. . ' . ' ' der FNP geändert odei . 'ergänzt . . .  . worden ist.. g er wirksame, . ,  NP der . ' 

. Stadt Essen: soll im Wege der ~erichtigun~ afigepaßt .werden. 
. . . . 

. .  . . . 

4. . . Ziele der ~andespl'anun~ . 
. .,. . 

. . .  
. . . . 

Der. ~eb,~uun~~~la~."~hilippst~~/~6sef-~o&en-~tr." entspricht:. in' 
- .. 

: . , seinen Festsetzungen den zielen der Landesplanung, wie sieu.a. . . 
. . .  . 

. ' . . im wirksamen Gebletsentwick1'ungsp'lan dargestellt. sind. Der Ge- 

' ' bietsentwi'cklungs$lan itelite ' den i. g. Bereich- als ~ohnsiedlungs- 
. . . . . . . 

e;'. .. 
bereich dar. An der . südöstlichen:' Grenze der Fläche für Aus- 

ileichsmaßnahmk sind eine ~asfernleitun~ . . und eine ~lektrizitäts- . . 

. ' fernieituig ab 110 kV dargestellt. '. 
. . . . 

. . 
5 .  ~isheriges Vorgehen 

IFür das Plangebiet liegt , . ein-allgemeiner Beschluß des Rates der : 

Stadt vom 29 .OS. 1979 zur Aufstellung von -~ebau$gs~länen vor. 

Glelchzeitig wurde die Umlegung von Grundstücken gem. 0 .46 Abs. 

1 ~undesbau~esetz (BBauG) angeordnet und nach Beschluß des Umie- 

gungsausschusses vom 16.04.1980 das Umlegungsverfahren "~hilipp- 

Str.lGraitengraben"einge1eitet. Durch Beschluß des Ausschusses 



für Stadtentwicklung .und Stadtplanung am 16.09.1982 . wurde das 

. , ~aqleitplaiverfahren !'Philippstr. l~raitengraben" aufgenommen. 

wesentliches Ziel ' dieses damaligen Bebauungsplanentwurfes war 

. . : die Entwicklung eines, Wohngebietes. mit rd. 150 Wohneinheiten. Irn 

. zentralen Bereich. dieser Neubebauung sollten ein Kindergarten 

und ein Spielplatz eingerichtet werden. Die Flächen der Gemein- 

schaftsschule am Graitengraben und der neuapostolischen Kirche 
. . 

an der Philippstr. . . sollten als Gemeinbedarfsfläche bestätigt wer- 

. . . . den. 

e, '. . , Für die ~r~chließun~. war vorgesehen, ein von verkehrsstraßen un- 
. . 

abhängiges Fußwegesystem'zwischen dem Sied1ungsbereich"Heibauer- 

feldl~iehammerstr.' und dem Grünbereich ''~raiten~aben" westlich 
. . 

der- ~osef-~oeren-~tr; sowie . . zu. dem Siedlungsbereich "Oberholz- 

wegl~hilipps.tr." und den . . Freiflächen östlich der Josef-~oeren- 
. . . ' Str. ZU schiffen. . . . . 

. . . . 
. , I . , .  . . . . . . .: . . .  . 

. . . .  . . . 
südlich dei .~traße.'"~amer~ ~a&". sollte ein ~lein~irtengelände ' 

. , . . , .. 

ctitehen und gleic&zeitig der ~ r ü n z u ~  "~riiten~rab~n" zwischen 

Rahmstr. und der Josef -Heeren-Str. gesichert werden. 
. . 

. . 
. - Um dies6 'plaLung '=U verwirklichen, müßt6 eine ausreichend große 

. . 
Abschirm-. und .~~issionsschutzione zu dem Emittenten "Kokerei 

.. . 
. ~ollver'ein" geschaffen werden. 

. . 
. . 

Aufgrund damals nötiger Langzeitmessungen und gutakhterlichen ' 

Stellungnahmen von "~mweltbelastungen im Entwicklungsbereich von 
. . . . 

. . Kokereien".' die z& kaum kalkulierenden Kosten geführt hätten, 

hat' der Ausschuß für Stadtentwicklung und Stadtplanung '.am ~. 

16.06.1988 die einstweilige ~ichtweiterführun~'des Bebauungsplan- 

verfahrens ."Philippstr. /GraitengrabenV beschlossen. 
.~ 



IV. Planinhalt 

. . 
1. Wohngebiete 

. . 

. . . . 

Die wohngebiete sind größtenteils als ;eine Wohngebiete festge- 

setzt. Dadurch soll insbesondere' im Innenbereich . 'des Gebietes 
ruhiges Wohnen gewährleistet werden. Lediglich entlang derBruch-. 

str: und 'der ~osef-~oeren-str. sind der heutigen Nutzungsstruk- 

tur entsprechend allgemeine Wohngebiete festgesetzt, 'die unmit- 

. . telbar wohngebietsbezogene Einrichtungen der Nahversorgung absi- 

chern bzw. Ergänzungen möglich: machen, die sich durch eine eveni 

.'. tuelle neue Wohnbebauung östlich der ~osef-Hoeren-~tr.. im zuSam- 

menhang mit der evtl'. "Entwicklungsmaßnahme Kokerei  ollv ver- 
, , . einlstoppenberg-Nord" ergeben könnten. 

- Im Bereich der vorhandeneh Wehnbebauung an der .Philippstr. ist ' .  ~ 

, . I 

. . ein dem Bestand entsprechende's 'reines wohngebiet festgesetzt. 
,.. . . . . 

' \  . . . . . . .  

: . ' '  ~itlang der das' plangebiet umgebenden .Straßen ist eiAe.3-geschos- ' . 

. . 

. .. sige ~ebauun~ . v6rgeiehen; . dabei ist. die Neubebauung in  ihrem Di- . .  
. . . .  . 

' mensionen' an die., vorhandene:Bebauung angelehnt. . ~ ~arüber hinaus . , 

. . erlaubt sie bei Abbruch.'und Neubau 'oder.Umbau einzelner Gebäude . '  . .  
. 

. .  . 
eine ~eränderiin~ zug&sten einer größeren ~ebäudetiefe (max. 14 . . 

. . 
m) und damit -auch ~ohfiun~szuschnitte. Es ergibt -sich so- ,. . .. .  . *  
mit ein äußerer,. abichinnender Bereich und ein ~nneGbereiCh, der ~ ~ 

. . 
. . in der ~öhenentwicklung weitgehend niedriger und' vom äußeren E;- 

scheinungsbild her aufgelockerter gestaltet sein soll. . . . . , . 
. . 

Der innere Bereich, zwischen .Philippstr. und ~osef-Hoeren-~tr. 

wird überwiegend als. reines wohngebiet' (WR) mit maximal zwei 
. . 

Vollgeschossen festgelegt. Zum Zwecke einer aufgelockerten, offe-. 

nen und. durchgrünten Baukonzeption wird eine offene Bauweise 
. . 

festgesetzt. Der ~erabionun~ de; Geschossigkeit entspricht eine 

gewünschte geringere Dichte in dies& Bereich. 



. . 

~ i n e  ~usnahme' bildet der nördlich gelegene Viererblock.. Gemäß , ' 

' 5  1 Abs. 5 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen 

, 
*werden. ~adu;ch ergibt sich im nördlichen Teil des kangebiet6s 

' eine größere strukturelle Dichte, die sich durch die teilweise 

höhere Geschossigkeit (111) und maximal mögliche. Geschoßf lächen- 
. . 
zahl. (GFZ 1,2) darstellt. Der durch ~nterbrechun~en aufgelocker- 

te viererblock ist daher 3-geschos'sig ausgewiesen und kann Somit 

auch Ges'choßwohnungsbau aufnehmen. Damit fügt sich die Blockbe- 

bauung in die umgebende Bebauung. die auch größtenteils 3-ge- . 
, , 

schossig ist, ein. ~ i e ' i m  B-Plangebiet schon fertiggestellten 

Häuser sind zwar 2-geschossig ausgewiesen, haben aber die glei- 

' ' che ~ ö h e  wie der. 3-geschossige Viererblock. 
. . 

. . 

Mit 35 m. ist der ~bstanh zu der schon vorhandenen Bebauung' an 
. . 

. . der ~hilippstraße großzügig bemessen. 
. , .  

. .. 
. . .. 

. , Um das Ziel einer einheitlich geo;dneten ~traßenraumausb<ldung 
. . . . . . I " 

zu erreichen, wird eine ~traßen~arallele .~augrenze,gem., . 
. . . . 

. . .  
. § 9' Äbs. 1 Nr. 2 BauGB festgesetzt,. Zwisch,en Baugrenzen und Stra- ' .' 

,. , 

ßenbegrenzungslin&n Sind tl". or;sübliche vorgartenzonen zwi- 
. . - . schen 3 und 6 m.vorgesehen; ' . 

. .. ~. . . 
. . , . 

Die. Bautiefe beträgt. unter -~erücksichti~ung moderner Ansprüche 

, . an die Grundrißgestaltung in de; ~egkl 14 m. 
. , 

Als Dachform wurde unter Beachtting der vorhandenen Bebauung y d  

. . 
eines einheitlichen Erscheinungsbildes wegen das symmetrische 

~atteldach bestimmt. ' ' . . 

Die Grund- und Geschoßflächen richten sich mit GRZ 0,4 und GFZ 

0,8 und 1,2 . i.d.R. nach' .den Höchstwerten der Bauxiutzungsverord- 

nung (BauNVO). Sie sind nach den Grundstücksgrößen so bemessen, 

daß eine offene, aufgelockerte Bebauung entsteht. 

~urch die Bestandsb.estätigung,als UR und WA sowiedie Neufestset- 

zung V& reinen wohngebiet& wird kein Konflikt zwisChen Gewerbe 



'8 I 
Y - : (Brauerei a n  der  ~ tauders t raße)  und hereinrückendem Wohnen aufge- 

worfen.' Zum nördlich gelegenen ,WA an der  Bruchstraße wird der  

f ü r   das'^^ reduzierte Abstand hach Abstandsliste von 100m einge- . 
, 

. ' hal ten,  d& f ü r  dasinnengelegene südlich. angrenzende WR von 200 

m bis, auf e ine  geringe u i t e r ~ c h r i i t u n ~  ebenfal ls .  
. . 

' 2. Flächen f ü r  den Gerneinbedarf 
. . . . 

' . I m  Norden des Plangebietes wird e in  ca. 2i500 m Z  großes Grund- 
. . 

' s tück a l s  - Gkeinbedarfsfläche - Tageseinrlchtpng f ü r  Kinder - 
, 

' ausgewiesen. S i e  sol l '  auch dem i n  aiesem Bereich durch d i e  vorge- . . . , 

@ : , ,  , . ' : sehene Neubebauung. entstehenden Bedarf Rechnung tragen, d a  der . 
Stad t t e i l  Stoppenberg m i t .  einem versorgungsgrad von 54,4 Z zu 

den m i t  ~ inde i r~a r t enp lä t zen  unterversorgten Gebieten gehört.' D i e  

. . Fläche. l i e g t  absei ts  der Straße geschützt 3$ Hinterland. I n  .Ver- : . , . . 

, bind& rnitdem benachbarte; b in der spiel platz i s t  d ies  ein opt i - .  
. . .  . . . 

male r  Standort m i t  Südausrichtung der  Spiel-. und Freiflächen. * .  . 
~. . . .  

. . . . 
, . . . .. . . . . , . . .  . . 

. . 
. . . . ., D i e  ~ a u ~ r e i z e n ' ,  . . d i e  ~ e i c h o i i i ~ k e i t  und' d i e  Geschoßfläche. orien- 

t i e r en  s ich  'an einem. Bautyp f ü r  e ine fünfzügige Kinder; 

. tag6sktätte.  . . .  . . . . . . 
. . 

. . .  . . 
-I . , . . :. . . .. 

, ,  . . 
, . , ," . . 

~. D i e  Forderung füi--jede . . Gruppe mindestens 300 mZ Außenspielfläclie 
. .  - v.orzksehen, .wi rc l  durch d i e  Dimensionierung der ~ußenf l äche  m i t  ,*~ , . 

~~. . . 
' ca.' 1800 m? &fül l t ,  . . 

. . 

,Die ~ r u n d f  lächenzahl entspr icht  m i t  O,4 der  eines reinen Wohnge- 

bie tes  gemäß g 1 7  Abs. 1 &UNVO; d i e  Geschoßflächenzahl wurde . , . , 

unter Berücksichtigung e iner  maximal möglichen ~ w e i ~ e s c h o s s i g -  
. . . . ke i t '  auf 0.8 fes tgese tz t .  Das, Vorhaben füg t  s i=h so i n  d i e  ange- 

. . 

s t reb te  Struktur ein. 
, , 

\ 



. 1 
3. Erschließung, Verkehrsflächen sowie Flächen für den 

ruhenden Verkehr 

3:1 Verkehrs- und Erschließungsflächen 

. . 

Die' äußere ~rschließkg erfolgt über die aiigrenzende Philippstr. 

. im Westen, die Bruchstr. im Norden und die ~osef-~oeren-Str. im 
, 

Osten. 

Die innere Erschließung ist über ein Netz von Stichstraßen mit 
. . 

Wendebereichen vorgesehen. Die Verbindung untereinander erfolgt * über Fußwege. Es ist beabsichtigt, die vorgesehenen inneren Er- 

schließungsstr~ßen § 9 Abc. 1 Nr. 11 BauGB verkehrsberuhigt 

nach dem Mischverkehrssyctem ausbauen,. , .  . 
. . 

. . 

Es ist .vorgesehen, .die kleineren Stichstraßen und die Zufahrt 

~. 
. von der Josef-Hoeren-Straße, die nur zur Anbindung einiger- Einfa-- 

'hilienhäuser G d  ~ohn~ebäude. dienen und keine ~&~tverk&hrsflä- 

chen sind, als. ~elaitungsflächen zur privaten ~rsch'ließung fest- 

. . zusetien  eh- und '~ahrre~ht zugunsten der Anlieger). 

. . . .  . . . 

. . .  3.2 Öffentlicher, ~ersonennahverkehr . . (ÖPNV) 

, . . . . , .  
Das plangebiet' wird durch die Buslinie 183 (Haltestelle Ecke 

. Bruchstraße I Jo~ef~Hoeren-Straße) im 30-Minuten-Takt bedient. 

. . . . sie führt über Stoppenberg und ~ltenessen, wo am Bahnhof Altenes- 
. . 

. . sen- Möglichkeiten der Verknüpfung mit Nahverkehrszügen, S-Bahn, 
Straßenbahnen und Bussen bestehen. Von hier aus, sind alle Ziele 

. ' innerhalb und außerhalb derStadt erreichbar. 

? . ,  . . 

- .3.3 Ruhender Verkehr 

\ 

. Etwa 50, öffentliche Parkplätze sind in den ~ischverkehrsflächen 
integriert. Der private Stellplatzbedarf (2 St. /Wohneinheit) ist 

beiden Hausgruppen und Doppelhäusern (Einfamilienhäusern) di- 
. . 

rekt auf dem Grundstück im Bauwich oder im Haus als Garage oder 



Carport vorgesehen. Bei den südlich gelegenen HausgTuppen sind 

noch G&neinschaftsgaragen und--~tell'~lätze angeordnet. Aufgrund 

. der geringen Grundstücksbreite haben 'die innenliegenden Hauser 
, . 
keine Möglichkeiten, im oder am Haus Stellplätze zu erstellen. 

. . . . 
. . .  

, , 

Da- ein ebenerdiger Stellplatznachweis für den Geschoßwohnungsbau 

(1.25 StlWohneinheit) eine vollständige Versiegelung der rückwär- 

tigen Giundstücksteiie nach sich ziehen würde, ist. die ~nterbrin- " 

gung der notwendigen Stellplätze in 'einer Tiefgarage vorzuneh- 

men, die aufgrund der.0.g. Zielsetzung entsprechend der textl. 

Festsetzung Nr. 2.1 zu. überdecken und z u  begrünen ist. Bei dem 

nördlich geiegenen Viererblock sind noch Gemeinschaftssteiipiät- 

ze .entlang 'der verkkhrswege ausgewiesen.' 

. . 

(~emeinschaf ts) g a r a k  :&d (Gemeinschaftsjstellplätze , sind gern. 

textlicher Festsetzung Nr. 1.1- außerhalb. derüberbaubaren GF~- 

. stücksf lächen nur innerhalb der dafür' vorgesehenenf Flachen zuläs- 

sig. ..um un6ebaute- Gfundstücksteile v6r weiterer Versiegelung zu 
. . . .  . 

schützefi &d der .erforderlichen Vermeidung. von.  ing griff . en . Rech- 
. . nung zu- tragen. . , 

. . 
. . . . . t 

Gem. 5 9.Ms.. 1 Nr. 9 BauGB wird unter Nr. 1.2 festgesetzt;daß 

'.innerhalb der nach 1 9 Absi.1 Nr. 4 und 22 B ~ ~ G B  festgesetzten 

und mit der. alleinigen Zweckbestimung "TG~" versehenen Flächen 

. '  nur ~iefiiragen qrichtet werden dürfen. Garagen, offene ,Steil- 

plätze 'oder Carports sind ausgeschlossen. 
. . . , L ,  . . . . . . 

. . - Besbndere städtebauliche Gründe ergeben sich aus der Situation 

des Einzelfalles, wonach eine hier beabsichtigte' bauliche. Dichte 

;für den Geschoßwohnungsbau nur in verbinduni mit Tiefgaragen mög- 

lich ist und eine grüne Wohnumfeldgestaltung gewäiirleistet sein 

muß. Oberirdische Stellplatzanlagen werden diesem - auch gestal- 
terischen - Ziel nicht gerecht. 



3.4 Fuß- und Radwege 

. , . .   in selbstständig geführter, kombinierter Fuß- und Radweg wird 
. . 

in Nord-Süd-Richtung 2.T. innerhalb öf-fentlikher Grünflächen.und 

. . Belastungsflächen gef&hrt. Somit ist eine ~erknübfun~ der Grünan- 

lage an der Bruchstr. mit dem vorgesehenen Weg durch die südlich 

gelegene Grabelandflächen gewährleistet. 

' I  

3.5 .Belastungsflächen 
. . 

. . 

. , 

Im gesamten, Plangebiet werden zu? Erschließung im. z'usannnenhang 

mit den privaten Wegeflächen folgende Belastungsflächen gem. § 9 

Abs. 1'~r. 21 BauGB durch entsprechende Signatur festgesetzt: 
' 

. . 

. . 
, o' Geh- Und Fahrrecht zu&nsten der Anlieger 

o Gehrecht ,zugunsten der ~ll~emeinheit . ' . 

o , Fahr- und ~eitun~srecht zugknsten der ~rschließun~sträger . 
, . ~ 

( 2 .  B. Post,- RWE, Stadt, usw.').; .~ ~ ~, 
. ,. 

. . 

. . 

. . . . . - . , D& fünf Meter. breite . .  ~orbehaltistreifen . . . im Bereich der ~lurstüc- 
. . ke.255 und 254 im 'südöstlichen plangebiet ist von jeglicher ~ e -  

. .  . . . 
bauung hoch-. und .tiefbaullcher Art sowie' von Baumanpflanzungen 

. . -. , . 
, . freizuhalten, . . '  ' . ' .  

. ~ . . . . 
. , . , 

, 
- Der B-Plan beinhaltet in dem neuen Siedlungsgebiet. .vorwiegend 

private Grünflächen. auf den'nicht überbaubaren Grundstücksflä- 

chen. , Den. Melirfaniilienhäusern sind direkt .' ~emeinschaftsg~nglä- 

chen zugeordnet, die Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten bieten. 
I 

Alle anderen Wohnformen verfügen über private Gärten unterschied- 

licher Größe. Private Grünflächen sind als solche jedoch nicht 

festgesetzt. 

Durch die benachbarteil, relativ 'gut ersc'hlossenen offenen Land- 

schafts- und '~arkbereiche (Emscherstr.. Graitengraben, Kaiser- 



. . 
~ilhelm-park) ist.' der B-Plan-Bereich mit. wohnungsnahen GrÜnflä- ' ' .  

chen gut versorgt. ~aher konnte, der. öffentliche Grünanteil im 

plangebiet gering gehalten werden. .~ 

Innerhalb des Plangebietes sind drei öffentliche Grünflächen 

festgesetzt. Das ist zum einen eine ca. 1.300 mZ große '~läche, 

die südlich' an die Tageseinrichtung für Kinder grenzt und als 
, 4. 

Grünanlage mit der Zweckbestimung "Spielplatz" vorgesehen ist, 

und zum anderin die Grünflächen a n  der Bruchstraße und an der 

südlichen Grenze des Planb-eiches . Diese beiden Grünflächen 

greifen auch die übergeordneten städtischen ~rünzü~e'auf und er- ~ ' 

möglichen somit eine ~&nverbindung .in Nord-Süd-Richtung von der . . 
. . 

vorhandenen ~rünanlage an der Bruchstr. zu den Freiflächen'nörd- 

lich und südlich , , des "~&ers Kamp". 

Standortkriterien des Spielplatzes sind die gute Erreichbarkeit 
. . 

für. die Kiiider. aus dem Neubaugebiet und den umliegenden Wohnun-. .. 
. . 

gen, die ~erbindun'g zur ~indertagesstätte' und die vor den Gefah- 

ren des Straßen"eriehr; geschützte Lage. . . ~  . . 

. . . .  
I .  

. ,  . , . 

Nach dem ~p,ielplatzeritwicklu~gs~lan 'der ~tadt Essen entspricht . 
~ 

der festgesetzte Spielplatz aufgrund seiner ~röße einem Spielbe- : 

reich vom Typ B (g&. , Runderlaß des Innenministers NRW vom 

31.07.1974. - MB~.NW 1974,. S; 1072 - und vom 29.03.1978 - MBl.Nh', 
. S.: 649' - in der jetzt Fassung) und übernimmt somlt die 

Versorgungsfunktion für einen Wohnbereich; der ~ohnbereich ist 
~. 

X . . hier in erster ~inie der Geltungsbereich des B:Planes, evtl. kom- 

men auch die benachbarten ~ohngebi~te in Betracht. 

Gemäß § 8 (2) BNatSchG i.V.m. 4 (4) LG NW sind vermeidbare Be- 
, 

einträclltigungen von Natur und Landschaft' zu unterlassen. Ver- 

meidbar ist. die Inanspruchnahme .der Freiflächen für bauliche 

Zwecke nicht, d a  ja gerade dadurch einem dringenden Wohnbedürf- 

nis der ~evöikerun~ Rechnung getragen werden soll. Dieses Wohnbe- 

dürfnis ist hier auf einer teilbebauten, hinsichtlich der äuße- 

, ren Erschließung gesicherten Fläche ,vorrangig. 



- 21 - 

. . 

Um die im städtebaulichen Kontext angestrebte Freiraumqualität 

und eine Minderung des Eingriffs für die entfallenden Grünflä- 

chen zu erreichen, werden textliche Festsetzungen getroffen, die 

eine Grundlage für die den Kompensationsansprüchen gerecht wer- 

denden Ausgestaltungen von Freiflächen bilden Sollen. Alle Fest- 

setzungen sind u.a. geeignet, die kleinklimatische Situation zu . 
verbessern und das. ~bflußv~kalt~n des oberflächenwassers posi- 

tiv zu beeinflussen. 

Der Bebauungsplan enthält diesbezüglich folgende textliche Fest- 

setzungen: 

. . 
2.1 "Die '~ief~aragen sind geni.. 5 9 Abs; 1 Nr. 25a rnind. 80 cm stark 

mit kulturfähigem Boden sachgerecht zu überdecken, um ein An- 

pflanzen geeigneter Gehölze iu ermöglichen. Die oberkante der 

, ' : Auf Schüttung soll ciabei mit der natürlichen ~eländeoberf läche 
. . . . 

auf einer Ebene liegen. . . . . .- .! . . . . , . 
, , 

, 

. . .  
- 

' 2.2 Die unbebauten ~rundstücksteile sind, mit, Aucnahme der notwendi- 
. . . . 
gen ~uwegungen und '~ufahrtkn,' nach Maßgabe .des § 9 Abs. 1 ~ 

Nr. -25a B~UGB i.V.rn. 8 9, Abs. 1 'B&OW. und . 5 86 Abs. 1 ,Nr. 4 
.. . . 
BauONW vollständig iu begrünen, gärtnerisch zu gestalten und mit 

. ,  . 
' st&dortgerechten Laubbäumen. sowie .mit Sträuchern zu bepflanzen .. 

und .zu erhalten, wobei je ,300 ' in2 , ~f lanzf läche - ein großkroniger , 

0. . . . 
Laubbaum (Stammfang in 1 m Höhe mind. 25 cm) zu ~flanzen und 

. . 
dauerhaft zu erhalten ist. . . . 

2.3 Flachdächer - von ~ar&ge* und eingeschossigen~auteilen sind gern. 

,§ 9 Abs. 1 Nr. 2 5  a BauGB zu 100. X ihrer Gesamtfläche mit einer . 

extensiven Beg&nung' (2.B. Gräskr, ~ildkräuter) zu versehen und 
. . 

so zu erhalten, wobei eine ~odensubstratauflage von mind.. 10 crn 

zu gewährleiste11 ist. ~usgenomen hiervon sind ~elichtungseleme- 

nte, Dachflächenbereiche mit Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 

Energiequellen (2.B. Sonnenkollektoren) sowie notwendige techni- 

sche Einrichtungen; 1 
. . 



. . 
2.4 Gem., 5 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB wird festgesetzt, daß innerhalb 

. . . . 
des Zusmenhangs der mit der Zweckbestimng 'GSt' versehenen 

. ~ . . Flächen jeangefangenen 5 Stellplätze mindestens ein standortge- 

rechter Baum. zu pflanzen ist." 

5. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft und Waldersatzflächen 

. . 
Bei der ~ealisierung der im B-Plan festgesetzten Wohnbebauung. 

Erschließungswege, Stellplätze und Tiefgaragen werden ca. 1,5 ha , 
an- ~e~etationsbeständen beseitigt und' der ~ o d i n  versiegelt. Ca. 

6000 'm2 Bkachvegetation werden in gä;tnerisches Grün umgewan- 

. . deit. 'Durch. die ~e~rünung der Tiefgaragen könnecca; 4700 m2 an 

(gärtnerischem) Grün neu geschaffen werden. Darüber hinaus ent- 

'fallen CS. 0,56 ha. waid + sinne 'des BWaldG und LFoG. 
. .. . . . .: . . ... . 

8 .  . Zum  vollständige^ Ausgleich des. vorgesehenem . . Landschaftsein- . .  

griffs und dem damit, verbundenen Verlust an ~ehölzbeständen kön- 
nen auf der' den Geltungsbereich erweiternden, Fläche östlich der . . . . . . 
~osef-~o&en-Straße. ~u~~leichcmhßnahin&n zum ~chutz. . 

, .  , . . . . 
- . zur . Pflege und. zur Entwicklung ,von. Natur und Landschaft und eine ; 

1 .  . . . 

~rsit&aufforst&~ ~. für den durch die ~ebau&~ wegfallenden ~ald. ' ,  , 
- .  

, . . durchgeführt werden. . '. 
, .  .~ 

. . . . 
. . 

Die . ~&eiterun~sfläche, . g;enzt im Süden an den rechtsverbindli- 
. . 

chen B-Plan 3/72 "Köln-Mindener-Straße", der "Flächen für die 

Forstwirtschaft" festsetzt. Hier schließtein Ca. 1,l ha großer 

vorhandener Waldstreifen . . an, der im B-Plan "Philippstraße /~ JO- 

sef-Hoeren-Straße" bestätigt wird. Als Ergänzung dazu und als 

Abschinung der vom Grünordnungsplan vorgesehenen Feuchtbiotope 

zu dem vorhandenen Fußweg "Graitengrabenwwird nordöstlich davon 

die geforderte Ersatzaufforstung gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB 

als Wald in F o n  einer. Waldrandpflanzung mit der Bezeichnung 

"Wald 1" an die vorhandene Waldfläche festgesetzt. Diese Ersatz- 

pflanzung wird durch zwei "Flachen für Maßnahmen. zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft" ( 5  9 Abs. 1 



Nr. 20 BauGB) mit den Zweckbestimmungen "Feuchtbiotope" - nörd- 
lich an die Waldrandpflanzung anschließend - und "Erhalt und Ent- 
wicklung von vorhandener Hochstaudenflur" bis zur Josef-Hoeren- 

Straße erweitert. Die Feuchtbiotope bestehen aus drei maxm. 50 

wn tiefen Schürfungen, die mit leichten Bodenmodellierungen her- 

' gestellt und verdichtet werden. Die genaue Lage wird im Gelände 

festgelegt. Die Kosten hierfür betragen Ca. 24.000,-- DM. Die 

andere Fläche bleibt der Sukzession überlassen und erzeugt somit 

keine Kosten. 

Die Größe der Ausgleichsfläche beträgt Ca. 1,2 ha, wobei 0,59 ha 

als Waldersatz aufgeforstet (werden. 

Die Anpflanzung wird. im Rahmen des Ersatzf lächenpools im Herbst 

1996 im Vorgrif-f auf die Rechtskraft des B-Planes realisiert. 

Die Flächen für die ~us~leichsmaßnabmin einschließl'ich der Er- 

satzwaldf lache sind unterschiedlichen Eingriff sgrundstücken zuge- 

ordnet, aber nicht direkt an diese. Die Ausgleichsflä- 

chen und die ~us~leichsaufforstun~ sind hingegen nicht für die 
. , 

schon -bauten Flächen erforderlich. .Dort läßt der B-Plan durch 

großiügige ~au~renien Entwicklungsspielräume, dieser könnte j e - ~  

doch sofort vor Rechtskraft des Planes im Wege des' 5 34 BauGB . . . . .. . . 
. . ausgeschöpft ,werden, ohne . daß hier Ausgleichserfordemisse ent- 

stünden. 
. . Die 2uordnung der Ausgleichsflächen mit der Ersatzwaldfläche er- 

folgt in der textlichen Festsetzung Nr.. 3 in. Pauschalierender m . . 

Weise als ~anmelzuordnung: 
"Die im B-Plan durch 'Signatur ( ) festgesetzten Flächen 

. (Eingriffsflächen) sind im Wege der Smelzuordnung den gern. 

8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzten Ausgleichsflächen und der 

gem. 8 9 Abs. 1 Nr, 18 BauGB festgesetzten Waldfläche (Wald 1) 
, 

zugeordnet." 

Die der Gemeinde entstehenden Kosten (ca.60.000,--DM) für die 

gesamte Kompensationsmaßnahme werden durch Satzung nach 8 Ba 

BNatSchG ;efinanziert. Die beitragsfähigen Kosten sind auf die 

nach 8 8a ~ b s .  1 S. 4 BNatSchG zugeordneten Grundstücke, soweit 

es 'sich nicht um Erschließungsanlagen . . gem. 8 127 BauGB handelt, 

, zu verteilen. 
. . 



. . 
. , 

6.. Lärmschutz 
: \ , . 

Den ~ärhberechnun~en lieg& folgende ~erkehrsbelastun~en zugrun- 

de: 

- . das ,~traßenve~kehrsaufk&mnen gemessen in PkwlTag . . 

- der Schienenverkehr. Hierkomnen alle Angaben von der Deut- , 

sehen Bahn AL 

Die auf Grundlage der DIN 18005 Teil 1 (Schallschutz im Städte- 

bau) errechneten Lärmpegel liegen im Plangebiet tagsüber zwi- , 

schen 46dB(A) und 69 dB(A) und 43 dB(A) und 60 db(A) bei Nacht. 

Sie liegen damit über den durchschnittlichen Orientieningswerten 

. . für 1n~~nschal1pegel nach der VDI-~ichtlikie 2719; die Werte Von 
. . 
30 dB(A) für Schlafräume nachts, und 35. dB(A), in Wohnräumen tags- 

. .~ . . 
.. über vorsehen. - . ~ . . 

, . 
Bei der Ermittlung der & m p e g e l ~  wurde für die Josef-Hoeren-Stra-. 

. . . , ß e  . ein verkehrwert von 3900 Kfz124 h, 'die ~nichstraßk von 1500 
. Kfz124 h, 'die Philippstraße '1500 Kfz124 h und' die' Köln-Mindener- 

.~ . 

. ~. - . . ~ t r a ß ~  -7100. Kfz124 h angenommen. ' Hinzu konnnen die Schienenver- . .  
. . 

. kehrsemissionen ,der '~öln-  in den er-  ahn' . Sie werden in Analogie 
. .  . . z u  den Straßen"ei-kehr~~eräuschen .durch '~ittelun~spe~el in' 25' m 

. .. 

Abstand . iur Mitte der Trasse beschrieben. Der Emmissionspegei 
5 

. . 
' <  .. 

beträgt tagsüber 70,9 dd und nachts 69,2 dB. , 

~. - ..* . . 
~ e i  den errechneten Lärmpegeln handelt e s  sich jedoch um Außen- . '  

. schallpegel..' ~ine'normale ~ebäudeaußenwand mit Fenstern der &- 
tersten Schallschutzklasse '(Klasse 1) führt,s=hon zu einer ~edu- 

' zierung.des Innenschallpegels zum 25'bii 29 dB(A), so daß in den 

meisten- Fällen innerhalb des Plangebietes keine besonderen 

~challsch~tzmaß~ahmen erforderlich sind. Im ~ e r e i c ~  der, Josef- 

~oeren-~traße können jedoch die anzustrebenden' Innenpegel nur 

durch weitergehende, passive Schallschutzmaßnahmeen erreicht wer- 

den. Da aktiver Lärmschutz durch Lärmschutzwände aufgrund der 

örtlichen Gegebenheit ausscheidet, müssen hier in Bezug auf die 

straßenzugewandten Gebäudefronten bauliche bzw. technische Vor- 

kehrungen zur passiven Minderung des Verkehrslärms getroffen wer- 



- 
den (s. textliche Festsetzung Nr. 4). Daraus ergibt ,sich, daß an 

der Ostseite der Häuser an der Josef-Hoeren-Straße die Schall- 

schutzfensterklasse 2 'festgesetzt wird,, die zu einer Reduzierung 

um bis zu:34 ~B(A)' führt, so daß der hiermit Wert.von' 

. ursprünglich maximal 69 dB(A) 'des striißenverkehrs- und Bahnlärms 

bei nunmehr 35 dB(A), und damit bei dem anzustrebenden Innen- 
. . .  

schallpigei der VDI-Richtlinie 2719 von 35..dB(A) liegt. 
, , 

. . 

Die zum Aufenthalt von Menschen nutzbaren ~reiflächen der Bau- 

grundstücke (2.B. Hausgärten) insbesondere in WR-Gebieten werden 

ebenfalls von ~ärmimnissione~ betroffen. Hier kokt es tagsüber 

:e zu Beurteilungspegeln von bis zu max.' 55 dB(A). Diese geringen 

Überschreitungen müssen aber in Anbetracht der ~orbelastung des 

Gebietes durch Kfzi und Bahnlärm hingenommen derden, zumal die 

durch.. ~eubebiuung induziert& Belastungserhöhuxig nicht ins Ge- 
, , 

wicht fällt.: Zur Reduzierung der , ~ e u ~ t e i l u n ~ s ~ e ~ ~ l  des ~ahnlärms 
. . . . . . 

müßten unverhältnismäßige ~orkehrun~en aktiver Art getroffen wer- 
~. 

~. . . den, die städtebaulich auch nicht' wü~schenswert wsen (2.B.. ~ ä m - '  
. . 

. .scdutzwandl-wall an der- südlichen Plangebietigrenze); 
. . \. 

. . . . 

7 .  sonstige textliche Festsetzungen . . 
, 

. I  . , . 

Die 0.g. grünordnerischen Zielsetzungen dürfen nicht durch bauli- 
. 

che Anlagen im sinne des 14 Abc. i BauNVO beeinträchtigt Wer- * iien. Der Bebauungsplan setzt unter Nr. 5.1, deshalb fest: .. 
. , 

. . 

- "Nebenanlagen gem. 5 14 Abs. 1 BauNVO sind außerhalb der über- 
baubaren Grundstücksflächen unzulässig. 

Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO bleiben hiervon unbe- 

rührt." 

Im gesamten Plangebiet sind bei Neubau- und Modemisierungsmaß- 

nahmen, ,die das ~eizs~item miterfassen, sowie bei größeren Um- 

und Erweiterungsbauten gem. 9 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB Einzelfeue- 
3 

.~gsmaßnahmen, die mit Kohle, Koks oder Öl betrieben werden un- 

. ter Nr. 5.2 ausgeschlossen.. ~ 



- . . ~ik&it wird auf die höhere ~rundbelastun~ssituation der Emscher- 
. . . . . .  . . . 

niederung besonders bei Inversionswetterlagen eingegangen. 
. . . . 

unter den ~lächen dec räumlichen Geltungsbereiches des B-Planes 
, . .  

ist der Bergbau umgegangen. 
. . 

. , . . 
.. . ~ i e  im ~~rfahrensb~reich durch: Signatur gem. 'Nr.. 15.12 der ~ i i a -  

g e  der '~1an.z~ ., . gekennzeichneten Flächen sind mit umweltgefährde- ~ 

. 
. . 

ten Stoffen belastet. Für eine Aufbereitung dieser Flächen zu. 

e' , Wohnungsbau-, und ..Gartenzwecken soll.der' aschehaltige ;~berboden 
. . 

.Bodengutachten 'bis 20. un ebenso wie die ~egeführimg 'aus 
.. . . . schlacken. abgeschoben und vom. ~elände entfernt.' werden. . . 

. . . . . . , . . 
, , . . . .  , . . 

9. ' . Hinweise .. , . , . . . . - . . . , 
. . , ' :  . . 

. . ~. 
- . .  . .  . . . . . 

'  ing gewiesen wird unter der . . , . .: 
:. . , . . 

. ' . . Nr; 1 ' auf die ~auinschutzsatzung, ,der ~tadt . Essen, 
. . . .  , . . , '  Nr.2 auf . das . ~mle'gungsverfahren. "Philippstr. [Graitengraben" , ' 

Nr. 3 auf das: ,evtl. Erfordernis zu ~odenuntersuchun~en im . .. . . . . . . . . 
. . 

.. . R+e" bauordnungireihtlicher . . . . ~Gfahrkn . . bei der Einrichtung ' 
. sensibler ~utzin~en , .. < 

. . Nr.4 auf die ~us'führung von .be£estigten ~lächen mit durchlässi- 
@ .  

gen Oberflächen . . 

. . Nr.5 auf den ~~ielbereich B 'pemäß .~underlaß. des 1nneGinisters 
. . 

NRW . , . '  . . 

V. Bodenordnende und sonstige MaBnahmen. für die der Bebauungsplan , 

die Grundlage bildet 

Für den ~ebauungs~lanentwurf "~hili~~str./~raiten~r~ben" hat der Rat 

.. in seiner ~itzung am 29. ~ u ~ u s t  1979 beschlossen, die umleguni 

nachlnaßgabe der 9 5  45-79 BauGB anzuordnen. Am 16. April 1980 hat 

der ~mlegungsausschuß der Stadt Essen:für das- Plangebiet dep Umle- 

gungsbeschluß gefaßt. Das gilt auch für den verkleinerten Planbe-' 



reich "Phi1ippstr.IJosef-Hoeren-Str." Dieses Bodenordnungsverfahren 

kann auf der Grundlage des neuen Planes weitergeführt werden. 

VI; Kosten 'md Finanzierung der alsbald zu verwirklichenden ~aßiahmen 

. . 

Der Bebauungsplan hat im wesentlichen die Verdichtung der wohnbauii- 

chen~utzun~en im plangebiet, Schaffung eines Öffentli'chenSpielplat- 

zes mit dazugehöriger ~inderta~esstätte, Festsetzung öffentlicher 

Grünflächen sowie die Herstellung neuer innerer Erschließungsrnaßnah- 

men zum Ziel. Die hierfür kalkulierten Bodenordnungskosten betragen 

Ca. 

1,180 Mio DM. 

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 

Grunderwerb ca. 1,165 Mio DM \ 

Abbruch- I Entschädigungskosten ca. 0,015 Mio DM 

Für die noch zu erwerbende Fläche für das ~eme,inbedarfsgrundstück 

(KITA) falien' noch, Ca. 3,15 Mio DM ~runde*e~bskosten an, die vom 

~i~entümer / Träger der ~aßn&hme;zu tragen sind. 

~urch die Festsetzung öffentlicher Verkehrs- und Bauflächen i'st es *' 
notwendig, Entwässeiungskanäle mit Anschluß an die Entwässerungsanla- 

gen Philippstraße bzw. Josef-Hoeren-Straße neu zu verlegen. Die ge- 
. . schätzten Kosten dafür betragen ca. 

900.000,-- DM 

1.180.000,-- DM s. oben 

2.080.000,-- DM. 



Der. um den 10 X-igen' Stadtanteil gekürzte beitragsfähige ~rschlie- 

ßungsaufwand für die neu herzustellenden öffentlichen Verkehrsflä-. 

:chen beträgt, ermittelt nach den z. Z. gültigen Einheitssätzen, rd. ' 
' 

1 

860.000,-- DM. 

In den V. g. Angaben sind keine Kosten für Freilegungen, Böschungen, 

Stützmauern und evtl. Immissionsschutzanlagen enthalten. 

An. Grundewerbskosten können Ca. 

"720.000,-- DM 
. . 

~. 

. über ~~schließun~sbeiträge umgelegt werden. 

) '  Für. die ~osef-~oeren-~traße ist' noch mit Einnahmen an restlichen Er- 
~. . , , schließungsbeiträgen von rd. . . . . 

. . . . ~  

. . .  . . 

, . 17.000,-- DM 
. . 

, . .  
. . . . 

. . 
zu rechnen. . , . ' '. 

. . . . 
. ~ 

. - 

' '  . An, ~analanschlußbeiträ~en für die ~bubauflächen kann von einem ,Bei- 
. . 

. tragsaufkomen von ca. . . ~ .  

,.' : ' 

. ~. 
150.000,-- DM 

. . 
-. . . . 

ausgegangen werden. 

Die im B-Plan ausgewiesenen öffentlichen Grünflächen an 'der Bruch- 

straße und an der südlichen Grenze des Planbereichs sind keine Er- . 

schließungsanlagen im Sinne des 5 127 BauGB. 



2.080.000,-- DM Ausgaben 

- 1.747.000,-- DM Einnahmen 

330.000,-- DM Kosten 

.~ . 

Der Bebauungsplan verursacht somit 330.000, -- DM - 
. . -Stadt. 

. . 

zu Lasten der 

VII. Zahlenwerte ( ~ r t  und Umfang d. Nutzung) 

. .  , 

1. yerfahrensgebiet 9,72 ha 

2 .  ' Bauf lächen 
. ~ 

6,13 ha 
, - Allgemeines Wohngebiet , 1,50 ha 

. . 
. . 

- Reines wohngebiet 
. . . .~ 

3. Gemeinbedarfsflächen 0,25 ha 

4. Grünflächen 

5. Wald 1,07 ha 

6. Verkehrsflächen 0,86 ha 

- Straßenflächen 0,26 ha 

- verkehrsberuhigt 0,55 ha 

- Fußwege 0,05 .ha 



7 .  Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von 

Natur .und ~andschaft : 1,20 ha 

, - Ersatzauff~rstun~ . . 0,59 ha 

- Feuchtbiotope 0.50 ha 
. . 

- Erhalt und Entwicklung 
der vorh. ~ochstaudenf lur .. 0.11 ha 

, . 

Auswirkung der Planung (~mweltverträglichkeitsprüfung-Vorprüfund 

Die W P  ist ein' systematisch-analytisches Verfahren zur Ermittlung, 

~eschreibung . . und Bewertung von ~uswirkun~en eines ~orhabens auf die . . 

Umwelt bzw.  von^ ~inwirkungen der Umwelt auf ein. vorhaben, (Früherken- 

i ' 

Die Bewertung der ~mweltverträglichkei~ ist fürden alten B-Plan-Be- 
. . . .  

. . reich . "Philippsti-. . .  /Graitengrabenw ; aus .~ dein . sich der B-Plan , . "~hi~ipp- 

. . .  
. . str. ~Josef-~oeren-Str." entwickelt hat,. im September 1985' erfolgt. . : . . 

. . . . .  . ,  . . ~. . . 
. . .. 

. . . . . .  . 
. . . . . .  . . . I. . ' 

. . ,: . '  Es ist eine erneute Bewertung der ~&eltLerträ~lichkeit' erforder- 

lich, ,um &&sche~ieitlich erfolgt&, ~eränderun~en zu erfassen.. . . 
. . 

. . 

: 1.. ~eeinträchtiiung der Umwelt d&ch das Vorhaben ,, 

. . . , . . , . '  . . 

1.1,Naturhaushalt und Landschaft ~. 

. . . . 

D i e  ~ealis'ierung des B-Planes führt im ~nnenbereich des nördli-' 

' , chen plangebietes zur ~eseitigung,de* Vegetationsbestände und 

somit extensiv genutzter Lebensräume für Pflanzen und Tiere. 

~nnerhalb: des Plangebietes befinden sich ~aldf lächen, die aus 15 

- 20jährigen Birken und Weiden, die aus Sukzession entstanden 

sind, bestehen. ihre Größe und ~age zeigen, daß ihr ökologischer 
Wert sowie die, Bedeutung als Erholungswald als nicht 'sehr hoch 

eingestuft werden müssen. 



1.2 Lokalklima 

'Durch. die Bebauung werden sich die positiven bioklimatischen Ei- 

genschaften des Grünflächenklimas verändern, da durch die Erwär- 
- mung von Gebäuden und Straßen. die bodeniahe Luftschicht über- 

wärmt wird. Durch den Verlust vorhandener Vegetationsbestände 

sind ~uswirkun~en 'auf die Filterfunktion der Fläche anzunehmen. 

1.3 Gewässer und Grundwasser 

' '  Durch versiegeluig ' von Flächen aufgrund von Bebauung und Er- 

. ~ .  schließung kann sich eine ~eränderurt~ .'des Abflupverhaltens von ' 

' . 
Niederschlagswasser ergeben. 

Mit 'einem hydrogeologischen Gutachten sollte geklärt werden, ob 

eine dezentrale Versickerung von Niederschlagswässern im .. .   lange- ' 

biet möglich ist. .... 
. . 

... - . . 
Im ~ntersuchuxi~s~ebiet wurden f lächefideckend -16 ~ersickerun~sver- 

. . suche durchgeführt. ~ierbei'wurden an einzelnen stellen verschie- . .  . 
dene ~odenarten bzw; -horizonte auf ihre Durchlässigkeit. unteri 

. ~ .  

sucht. . ~ 

. . . . 
. . s  , 

: 'wesentliche Vorau=setzungen fü; die ~ersickerun~ von Nieder- 

. schlagswasser sind die Durchlässigkeit der im untergknd anste- 
. . . 'henden ~ocker- :,und Festgesteine sowie die Mächtigkeit der unge- 

. ' sättigten Bodenzone, d.h. 'der Schichten über der ~hindwasserober- 

fläche. Die Durchlässigkeit der ~ockersteine hängt überwiegend 

von 'ihrer Korngröße und -verteilung und der Lagerungsdichte ab 

. und wird 'durch den Durchlässigkeitsbei& (k -Wert). ausgedrückt. 
f . . 

. .  . 

Für Versickerungsanlagen kommen Lockergesteine in Frage, deren 

k -werte im Bereich von 5 x 10-~ bis 5 x 1 0 - ~  mls liegen, (ATV A f 
138,1990). Die Untere.Wasserbehörde der Stadt Essen sieht günsti- 

-6 
ge Versickerungsleistungen noch bei einem k -Wert von 1 x 10 

f 
mls (Stadt Essen 1994). 



. Das Gutachten komt zu dem Ergebnis, daß der Untergrund des Ge- 
l .  / 

. . 

bietes (~andlöß) als schlecht durchlässig einzustufen ist. Der 
-6 für ~ersickerungsanla~en empfohlene Richtwert von 5 x 10 m/s 

wird meist unterschritten. ' 

. \ 
, . . 

,. Alleineaus ~ründen des Platzbedarfes (gewähltes städtebauliches 
. 

Konzept) ist auf den Baugrundstücken eine dezentrale Versicke- 

rung (z.B. Mulden-Rigolexi-System) oder ein zentraler großvolumi-. 

ger Rückhaltespeicher (2.B. als Teich) nicht machbar.. Neben den 
. . 

im vergleich zu günstigen ~ e r s i c k 6 r u n ~ s v e r h ä l t n k e n  erhöhten 

Kosten Cür technische Bauwerke (vor 'allem bei ~chachtversicke-L 

. : -  rung) wären die Sicherheitsabstände zu Gebäuden' zu beachten. . ' 

, . 

. , , . 
Auch auf den ~lächenöstlich der Josef-Hoeren-Straße, die direkt 

an das Plangebiet grenzen', bieten sich für einen Retensionsteich 
. .  . 

' keine ~ö~lichkeitei,: da diese Flächen nicht im Besitz 'der ~tadt 
. . 

' - Essen sind.uid. nach' dem beschlossenen Zielkonzept für die Vorun- : 

,. tersuchung$n für. eine evtl. städtebauliche ~ntwibklun~smaßnahme 

. . . Stoppenberg-Nord selbst ., Wohnungsbau . ~ aufnehmen, sollen. Diese LÖ-' 

sung wäre mit Grunderwerbskosten belastet. . , 

, . 

. . . . 
. . 

Darüber hinaus ist hier auch der gleiche ~odenaufbau wie' im Plan- 
, . . . 

, .. . . .. .. , 
- . gebiet vorhanden: 
~. . . . , . . . . 

8 
. . .  . . . .. e . . 

' Die ih Wege 'der AusgleichSmaßnahmen festg&sdtzte' Fläche für 

F6uchtbiotope ist als- ~iickhaltes~eicher ungeeignet. Die voraui- 
. . 

siChtlich erforderliche   eich fläche mit ci. 0,3 ha würde mehr. 
, . . . 

=ls die Hälfte der o,.~'. Fläche (0,5 ha) einnehmen, was der Maß- 

nahminintention widerspricht. Wennder Teich aus sicherheitsgrün-' ' 

den eingezäunt wi;d, i?t die Funktion derFläche als ~us'gleichs- 

maßnahme fraglich. 

Der Aufwand allein für die Zuleitung ,dieses   eich es, wäre unver- 
hältnismäßig hoch. Irn gesamten ~ebiet miißten die Abwässerkanäle 

. . 

im Trennsystb verlegt werden und eine Smelleitung das Regen- 

wassers bis zur Fläche "Feuchtblotope" (ca. 200 m) leiten. Es 

. . 



ist daher fraglich, ob die zusätzlichen beitragsfähigen Kosten 

für die Bewohner zurmitbar sind. 

, . Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich d~rch' die ~asserscheide 

mittig im Plangebiet, die das Wasser teilweise nach Norden und 

Süden transportiert. 

~nnerhalb des zu bebauenden Planungsgebietes können . hingegen 

Stauraumkanäle, die 'das anfallende Regenwasser zurückhalten, im 

Mischsystem verlegt werden. Die Größe richtet sich nach den Ein- 

leitungsmöglichkeiten in das städtische Netz. 

Zusätzlich können noch ~wischens~eich~nnö~lichkeiten in Form von 

Dachbegrünungen (s. textliche' Festsetzung Nr. 2.3) und. Brauchwas- 

serzistemen (2.B. für Toilettenspülungen) geschaffen werden. 
, . 

~etztere sind im ~ ; ~ l a n  nicht festsetzbar. ~~ 
. . 

.. ,. - 
. . . . 
In der Abwägung ,wird unter Berücksichtigung des verhältnismäßig- 

. 
. , 

. ' , k&itsgrundsatze'i~hiisichtlich~ erhöhter ~echnikanfordehgen und ' 

Erschließungskosten auf. die ~estsetzun~ zur Versickerung von Nie- 
~. . . ,. , . . der~chla~swi~ser verzichtet. 

: , . . . 

2. Beeinträchtigung des Vorhabens durch die Umwelt 

2.1 Boden 

. . 
Nach den Darstellungen des Altlastenkatasters 'der Stadt Essen 

. befinden sich innerhalb des Plangebietes keine Altlastenver- 

dachtsflächen. 

Es wurde jedoch dem Verdacht auf Bodenverunreinigungen durch 

Lufteintrag nachgegangen, um die Vereinbarkeit mit möglichen sen- 

siblen Nutzungen (Kinderspielplatz, Hausgärten) zu prüfen. 

Es wurden stichprobenartige Bodenuntersuchungen durchgeführt, 

wobei sich die Anzahl der Bohrungen nach Flächengröße und Topo- 

graphie der einzelnen Bohrbereiche richtet. Die ~ohrstockprofile 

wurden hinsichtlich der Parameter Tiefendifferenzierung, Ver- 



festigung, Geruch, Bodenart, Bodenfarbe, Carbongehalt und sub- 

stratzusanmensetzung angesprochen. Die toxikologisch' relevanten 

Metallparameter Arsen, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Nik- 

kel, ~ l e i  und Zink sowie die Polycyclischen Aromatischen Kohlen- 

wasserstoffeund Polychlorierten Biphenyle wurden im Rahmen. der 

B-plan-~ntersuchun~en analysiert. Als zusätzlicher ~bdenparame- 

ter wurde der ph-~ert bestimmt. . . 
. . 

Als Be~ertun~smaßstab wurde die hochsensibelste Nutzung - Spiel-' 
anlagen - zugrunde gelegt, da Fm B-~1an.nur "WR"- und "WU-Gebie- 
te festgesetzt sind. Es wird davon ausgegangen, daß sich hier 

Kleinkinder aufhalten, für .die entsprechende Spielbereiche ausge- . . 

wiesen sind. 

. . 

Ein;weiterer Bewertungsrnaßstab ist eine Nutzung als Gartenflä- . . . . 
che; da auf den nicht überbaubaren Grundstucksflächen vorwiegend 

private Grünflächen vorgesehen sind. 
.. . .  . . . . 

. . . . 

. . 'zur. Bewertung dienten fü?',alle Schadstoffe die ~odenwerte'~1~- 

. . ' MANN und KLOKE-Liste (1993) ; Nutzungstypen Spielanlage . . und Gar- 
. ,  , , 

ten. . . . .  . . 
. . .  . .  . 

\ 
- Im gesamten B-Plangebiet wurden überwiegend- natürliche ' Böden an- 

\ 

, , ~ :  

getroffen, die nicht belastet sind. Daher sind die Böden für das 

geplante vorhaben als geeignet anzusehen und ein möglichst groß- 

. ~ flächiger. Erh,alt der gewachsenen Gartenböden anzustreben. 
, . 

. ' Die Flächen hinter den Grundstücken philippstraße ~r'. 29 und 27 

bis zu den~~rundstücks~renzen Josef-Hoeren-Straße Nr. 201 - 207 
(LEG-Gebäude) enthalten irn Oberboden Rostaschen, die auf erhöhte 

. .. . Schadstoffe schli'eßen , lassen. . FÜ; die Flächen zu. Wohnungsbau-. .' 

, und Gartenzwecken sollte der Oberboden ebenso wie der Gehweg aus 

Schlacke abgeschoben und vorn ~eiäide entfernt werden (s . textli- 
che Kennzeichnung Nr. 21. Ausgenomen davon sind die schon vor- 

. , 
handenen Parkflächen der Häuser "An der Hütung'! Nr. 2-10. Die 

'versiegelten Flächen sowie das Abstandsgrün stellen 'sich als un- 
.. , , ~ . .  

, sensible Nutzung dar. Da die Parkflächen in .dieser Form irn B-. 



. . 
. . 

Plan festgesetzt.sind, ist auch keine,andere Nutzung möglich. Es 

muß bis Satzungsbeschluß öffentlich-rechtlich (Baulast) gesi- . ' . 

. , .  chert sein; daß diese Maßnahmen ausgeführt werden, um eine RealY- , 

' ,  . . , sierung des B-Planes durchführen zukönnen. ' . 

In dem;. gärtnerisch genutzten Bereich des B-Plan-Gebietes wurden 

im Oberboden Auffälligkeiten hinsichtlich Blei registriert, daß 
. . 

vermutlich durch Düngung mit Asche in den Boden gelangt ist.Der 

Pb-Wert. überschreitet mit' max. 340 mg/kg die Anforderungen für 
, . eine spieiplati-' bzw. ~artennutzun~.' Es ist aber davon auszuge- 

hen, daß nur einige Parzellen davon betroffen sind. Dafür 
, . 

spricht auch, daß sonst keine weiteren . Bleibelastungen , festzu- ".  

stellen waren. , . 
.:, .:~, 
. . , . 

Bei den Gärten und ~~ielbereikhen sollte aber im Rahmen des ~a;- 

genehmigungsverfahrens. eine Überprüfung des Blei-Gehaltes irn hu- 
. . 

mosen Oberboden stattfinden. 

\ 
. . 2.2 Lärm 

. . 

Es ist eine Lärmbelastung. durch Verkehrslärm von der ~hilippstra- 

~. ße und.der ~osef-~oeren-Straße und durch' Schienenverkehr der 

Köln-Mindener  ahn vorhanden. . . Die auf. Grundlage der DIN '18005 

., 

Teil l"(schai1:schutz 'im Städtebau) errechneten Lärmpegel liegen 
. ~ 

tagsüber zwischen 46 ~B(A) und 69 dB(A) und 43 ~B(A) und 

60 dB(A) bei hacht. . . , . , , 8 

. . .  

Durch passive Lärmschutzmaßnahmen, wie z .  B. Grundrißanordnungen . 
. . . . 

. . oder Schallschutzfenster der~lassen 1 und 2, kann' der Lärm aber 

auf den angestrebten lnnenpegel von 35 ~B(A) nach der VDI-Richt- -. . . 
linie 2719 reduziert werden. 



2.3 Geologische Verhältnisse 

Unter den Flächen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs- 

planes ist der Bergbau umgegangen. Um bauliche Anlagen wirksam 

und in angemessener Weise gegen eventuelle Bergschäden zu si- 

chern, ist vor Beginn der Einzelplanung mit der Bergbau AG Lippe 

Verbindung aufzunehmen, damit die gesetzlich geregelten Vorkeh- 

rungen getroffen werden können. 

3. Verminderung und Ausgleich von Beeinträchtigungen 

Hinsichtlich des relevanten Umeltbereiches 

- Naturhaushalt und Landschaft (VIII. 1.1) s. Maßnahmen unter 

IV. 5 

- Lokalklima (VIII.1.2) s. Maßnahmen unter IV.4 

- Gewässer und Grundwasser (VIII.1.3) s. Maßnahmen unter 

IV.4 und IV.7 

- Boden (VIII.2.1) s. Maßnahmen unter VIII. 2.1. 

- Länn (VIII.2.2) s. Maßnahmen unter IV. b. 

Essen, den e~ .10.1996 

Dezernat für Planung, Bau Stadtplanungsamt 

und Boden --... -. / 

Fr nke 

Beigeordnete 


